
T E X T T E I L 
 

BP Nr. 1521 – Diepeschrather Weg – 
 

Stand Offenlage 
 
 

A Textliche Festsetzungen 

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

WA – Allgemeines Wohngebiet (§ 1 Abs. 6 und § 4 BauNVO) 
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in Allgemeinen 
Wohngebieten sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§§ 16 und 18 Abs. 1 BauNVO) 

Im WA 1  
• ist im Baufenster 1 eine Firsthöhe von max. 11,0 m sowie eine Traufhöhe von max. 

7,0 m über Straßenniveau (Diepeschrather Weg) zulässig. 
Im WA 2 und WA 3 
• ist eine Firsthöhe von max. 8,40 m sowie eine Traufhöhe von max. 5,40 m über Stra-

ßenniveau (Planstraße) zulässig.  
 
Als Bezugspunkt für die First- und Traufhöhen gilt die Achshöhe der erschließenden, öf-
fentlichen Verkehrsfläche (Diepeschrather Weg oder Planstraße).  
Die Achshöhe ist in der Mitte der Straßenfront des Grundstücks lotrecht zur erschließen-
den, öffentlichen Verkehrsfläche zu messen bzw. zu ermitteln. 

 
Der Traufpunkt ist definiert als gedachter Schittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der har-
ten Bedachung.  
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2.2 Zahl der Vollgeschosse (§§ 16 und 20 Abs. 1 BauNVO) 

Im WA 1  
• ist im Baufenster 2 maximal ein Vollgeschoss zulässig. 

3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 
Das Überschreiten der Baugrenze durch untergeordnete Bauteile wie z.B. Dachvorsprün-
ge, Eingangstreppen, Balkone kann ausnahmsweise bis zu einer Tiefe von max. 1 m auf 
einer Länge von max. einem Drittel der jeweiligen Gebäudeseite zugelassen werden, so-
weit die Bauteile keine eigenen Abstandsflächen erfordern. 

4 Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

(§ 12 Abs. 6 BauNVO) 
Im WA 1 sind Garagen und überdachte Stellplätze zwischen der südlich angrenzenden öf-
fentlichen Verkehrsfläche (Diepeschrather Weg) und der vorderen (südlichen) Baugrenze 
ausgeschlossen. Der Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 5,0 m. 
 
Im WA 2 und WA 3 sind Garagen und überdachte Stellplätze nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche sowie in den seitlichen Grenzabständen zwischen der vorderen und 
hinteren Baugrenze zulässig. Die vordere und hintere Baugrenze darf um bis zu 2,0 m 
überschritten werden, sofern ein Abstand von 5,0 m zum nördlich angrenzenden Gewässer 
eingehalten wird. Der Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt 5,0 m. 

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Es sind maximal zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig.  

6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)  
Die in der Planzeichnung festgesetzten Höhen der Planstraße dürfen im Zuge der Ausbau-
planung um bis zu 0,1 m über- bzw. unterschritten werden. 

7 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b 
BauGB) 

Die im Plan gekennzeichneten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
durch Nachpflanzung zu ersetzen.  

8 Flächen für Aufschüttungen, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforder-
lich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Aufschüttungsflächen zur Herstellung des 
Straßenkörpers sind darüber hinausgehende Aufschüttungen zur Geländeangleichung auf 
dem Baugrundstück zulässig, sofern diese baurechtlich zulässig sind.  

9 Die im Plan Örtliche Bauvorschriften als Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 9 (4) 
BauGB i.V.m. § 86 BauO NW) 
 
Dachform 
Die Festsetzung des Satteldaches ist nicht auf Anbauten, Nebenanlagen, Garagen sowie 
auf untergeordnete Gebäudeteile wie z.B. Gauben anzuwenden. 
 
Dachaufbauten, Dacheinschnitte 
Die Summe der Breite der Dachaufbauten darf ein Drittel der Trauflänge nicht überschrei-
ten. Von den Gebäudeabschlusswänden ist ein Abstand von mind. 1,25m einzuhalten. 
Dachaufbauten sind ausschließlich in der ersten Dachgeschossebene zulässig. Dachein-
schnitte sind nicht zulässig. 
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Firstrichtung 
Die Festsetzung der Hauptfirstrichtung ist nicht auf Anbauten, Nebenanlagen, Garagen 
sowie auf untergeordnete Gebäudeteile wie z.B. Gauben anzuwenden. 
 

B Kennzeichnungen (§9 Abs. 5 BauGB) 

1 Hohe Grundwasserstände (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 
Das gesamte Plangebiet liegt im Bereich von Böden mit zeitweiligem oder dauerhaftem 
Einstau von Grundwasser. Sofern aufgrund der hohen Grundwasserstände nicht auf den 
Bau von unterirdischen Geschossen (Kellern) verzichtet wird, sind Gebäudeteile unterhalb 
der natürlichen Geländeoberfläche wasserundurchlässig auszuführen. Gleichzeitig sind 
entsprechende statische Vorkehrungen gegen Auftrieb zu treffen. Das Anlegen von neuen 
Drainagen mit der Folge einer dauerhaften Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. Eine 
kurzzeitige Absenkung während der Bauphase von Kellergeschossen bedarf der wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Unteren Umweltschutzbehörde beim Rheinisch-Bergischen Kreis. 
Im Rahmen der Bauvorhaben werden entsprechende Baugrunduntersuchungen empfoh-
len. 
 

C Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

1 Wasserschutz 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes III B des Wasserwerkes 
Köln-Höhenhaus. Die entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu berücksichtigen. 
 

D Hinweise 

1 Kampfmittel 

Bei Kampfmittelfunden während Erd- bzw. Bauarbeiten sind die Arbeiten aus Sicherheits-
gründen sofort einzustellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmit-
telbeseitigungsdienst zu verständigen. Sollten Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer 
Belastung durchgeführt werden, wird eine Tiefensondierung empfohlen. 

2 Bodendenkmäler 
Konkrete Hinweise auf die Existenz von archäologischen Bodendenkmälern liegen für das 
Plangebiet derzeit nicht vor. Es gelten die Meldepflicht und das Veränderungsverbot gem. 
§§ 15, 16 DSchG NW. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde ist die 
Stadt Bergisch Gladbach als Untere Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Boden-
denkmalpflege, Außenstelle Overath, unverzüglich zu informieren. 

3 Geothermie 

Für eine geothermische Nutzung ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Unteren 
Umweltschutzbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises einzuholen. Eine Durchteufung 
des oberen Grundwasserstockwerkes im Bereich der Wasserschutzzone ist nicht geneh-
migungsfähig.  

4 Niederschlagswasser 

Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers im Plangebiet ist eine Versickerung des 
Niederschlagswassers nicht vorgesehen. Die Ableitung erfolgt im Trennsystem mit Einlei-
tung in den am westlichen Rand des Plangebietes geplanten Stauraumkanal. Von dort aus 
erfolgt eine gedrosselte Einleitung in den Mutzbach.  
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5 Gewässerrandstreifen 

Auf die Einhaltung eines 5 m breiten Schutzstreifens gemäß § 31 Landeswassergesetz 
(LWG NW) entlang des Gewässers am nördlichen Plangebietsrand wird hingewiesen. Der 
Gewässerrandstreifen ist von baulichen und sonstigen Anlagen freizuhalten, soweit sie 
nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind.  

6 Baumschutz 

Zum Erhalt der in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind die RAS - LP4, mit Verweis 
auf die DIN 18920 und die ZTV-Baum 06 zu berücksichtigen. Daraus abgeleitete Maßnah-
men sind in Form eines Baumschutz-/Baustellenkonzeptes im Vorfeld von Baumaßnahmen 
mit dem zuständigen, städtischen Fachbereich abzustimmen. Eingriffe in den Kronenbe-
reich der Bäume, die aus baulichen Gründen notwendig werden, dürfen nur fachgerecht 
von einem Baumpfleger durchgeführt werden. 

7 Artenschutz 

In die Baugenehmigung ist als Nebenbestimmung aufzunehmen, dass vor Fällung von 
Bäumen oder Rodung von Sträuchern und Hecken diese auf Bruten und Nester abzusu-
chen sind. 


